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YJIl. Gesetzgcbllngsperiode-
A n t rag 

fb.~~_tl-If 
der Abg. Me 1 t e r I 

Pi§S,: 1 5. 

und Genossen 

betreffend ein BundesGesetz, m! t dem das Familienla'stenaus-

gleichsgesetz 1967 geändert wird. ,. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1967 
Bundesgesetz, mit dem das Familierilastenausgleichsgesetz/ge-
ändert i·/ird. 

\-

Der Nationalrat hat beschlossen: 

A :r t 1 k e 1 I 

Das Familie.1\.lastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376 i·. d. F. 
der Bundesgesetze EGEl. Nr. 302/1968, BGBl. Nr. 195/1969, BGBl. 
Nr. 10/1970, BGBI. irr. Lf15/1970, BGBl. Nr. '116/1971, BGBl. NI'. 
229/1971, BGBI. Nr. 284/1972 und EGEl. Nr. 23/1973 \"lird ,~ie 

folgt geändert:-
) 

1. Im § 5 Abs. 1 und im § 6 Abs. 3 wird jeweils der Betrag 
11100) S" durch 11'1500 SJI ersetzt. 

2. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 
" (2) Die Fa:1ilienbeihilfe beträgt 

für ein Kind monatlich •.................. 285 S, 
fUr zwei Kinder monatlich •.......•.....••. 630 S, 

fUr drei Kinde~ monatlich ................•.• 1110 S, 

für vier Kinder monatlich •.............. 1485 S, 
fUr jedes wGite~e Kind monatlich j~ 405 S 
mehr." 

3. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 
11 (3) Die Farülienbei.hilfe eIner Voll\'laise (§ 6) beträgt 

monatlich 285 S." 

li-. Im § 8 l~bs. I~ 'wird der Bctra[; "'260 SII durch li 285 8" ersetzt. 

; 
:r 
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Art i k e 1 11 

Der Artikel 11 sQ',';ic der Abs. 2 ces Artikel 111 des .~BundesGe
setzes VOr.1 16. Dezc::r:1ber 1972, BGBl. Nr. 23/1973 \·:(,!rden aufgc-
hoben. 

Art i k e 1 III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1973 in I\raft. 

(2) Hit der Vollziehul1ß dieses Bund.cs~esetzes ist der Bundes
minister für Finu!1zcn betraut. 

"'~en) 1973-02-15 . " 

." 

In .formeller Hinsicht \'/olle der Antrag unter Verzicht auf·: 
die erste Lesung dem Finanz und Buclgetausschuß zugc\'liesen 
werden. ) J;' 

Bereits anlässlich der Beratung des Antrages 53/A ~ 

der Abeeordneten Hetzger, Hubinek und Genossen haben 
die freiheitlichen Abgeordneten eine Erhöhung der 
Familienbeihilfe ab 1.1.1973 auf S 285.- für ein Kind 
monatlich sO'!lie eine Erhöhung d.er Einl-:omrnenserenzen 
im § 5 Abs.1 und im § 6 Abs.3 entsprechend der seit 
der Einführung dieser Beträge eingetretenen Geldwert
verminderung von 1.000 Sauf 1.500 S beantragt~ 

Diese Anträge ,·.rurden damals sO\'lohl von der 
SPÖ als auch von der ÖVP mit der Begründ.ung maneelnder 
Bedeckun& abselehB.t. 

Da sich nunmehr herausgestellt hat, daß die 
Gebarung des Familienlastenau,s[;leichfonds sehr \'Iohl 
eine diesem Antrag entsprechende Erhöhung der Familien
beihilfen zulässt, bringen die freiheitlichen Abge
ordneten ihren Vorschlag nun:nehr ·neuerlich,diesr:1al als 
Ini tiitivantrag ein. . . 

, 
Die vorgesehenen Verbesserungen sollen am 

'I • Juli 1973. in Kraft treten. 

·" 
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